Möglichkeit zur kostenlosen Entsorgung von PE-Folien

Die Entsorgung von transparenter und von schwarz/weiß-Folie ist mit hohen Kosten verbunden. Diese Kosten können Sie eventuell künftig einsparen – es hängt vor allem davon ab, ob Ihr Betrieb bereit ist eine Foliensammelstelle einzurichten.
Dem VSSE wurde durch einen Unternehmer das Angebot gemacht, PE- Folien aller Art kostenlos zu entsorgen. Folgende Grundbedingungen setzt der Entsorger voraus:

1. Die kostenlose Abholung bezieht sich nur auf PE-Folien, die besenrein gesäubert wurden, keine Beschwerungstaschen enthalten, trocken und am Stück sind, aufgewickelt - oder in sonstiger Weise im Volumen möglichst komprimiert wurden.
2. Bei zentral liegenden Betrieben müssen Sammelstellen eingerichtet werden, bei denen umliegende Betriebe ihre Folien abliefern können und die eine Verlademöglichkeit (Gabelstapler oder ähnliches) bieten.
3. Eine kostenlose Abholung erfolgt erst ab 20 Tonnen pro Sammelstelle.

Der Betriebsleiter, dessen Betrieb sich für eine Sammelstelle eignet, schließt mit dem Entsorger und evtl. mit den anliefernden Kollegen individuelle Vereinbarungen bezgl. Anlieferzeiten und Vergütung ab.
Muster und weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter http://www.vsse.de/vsse/pe-folien-entsorgung.php.

Sollte Ihr Betrieb sich als Sammelstelle eignen, füllen Sie bitte den Bogen aus und faxen ihn bis spätestens den 29.01.2010 an die VSSE – Geschäftsführung: 0 72 51 / 3 03 20 95 oder per Post an VSSE- Geschäftsführung, Werner-von –Siemens-Str. 2-6, 76646 Bruchsal.
	       Ja, ich bin daran interessiert eine PE-Foliensammelstelle einzurichten und bin damit einverstanden, dass der VSSE meinen Namen und meine Kontaktdaten, in Verbindung mit der Einrichtung einer PE-Folien-Sammelstelle, per Blitzinfo und auf der Internetseite www.vsse.de veröffentlicht und dem Entsorgungs-Anbieter weiter gibt.

	Vorname, Nachname



	Adresse



	Telefonnummer



	E-Mail



	Datum, Unterschrift





Die Entsorgungsmöglichkeit ist nicht auf VSSE-Mitglieder oder Bundesländer beschränkt.
Im Fall einer zu geringen Bereitschaft zur Einrichtung von Sammelstellen von Seiten der Betriebe, werden wir keine weiteren Schritte in dieser Richtung unternehmen. 
Sie werden in nachfolgenden Blitzinfos über das weitere Vorgehen informiert.
